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Redaktionskommission 

Antrag 
 Vom 18. Januar 2012 
 
 Nr. RG 003/2012 
 
 
Teilrevision des Kantonsratsgesetzes und des Geschäftsreglements des Kantonsrats; a) 

Schaffung fraktionsübergreifender Vorstösse; b) Wählbarkeitsvoraussetzungen Chef/in 

Finanzkontrolle; c) Vernehmlassungen zu Beschwerden an das Bundesgericht 

 
 
Beschlussesentwurf 1: 
 
Der Ingress soll lauten: 
Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 69 der Verfassung des Kantons Solothurn 
(KV) vom 8. Juni 19861), nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag der Ratsleitung vom 
14. Dezember 2011, beschliesst: 
 
Ziffer I: 
 
§ 10 Absatz 2 soll lauten: 
2 Die Ratsleitung ist ermächtigt, Vernehmlassungen zu Beschwerden in öffentlich-rechtlichen 
Angelegenheiten bzw. zu subsidiären Verfassungsbeschwerden gegen kantonsrätliche Erlasse 
oder Beschlüsse an das Bundesgericht zu richten oder dem Regierungsrat hierfür Auftrag und 
Vollmacht zu erteilen. 
 
Beschlussesentwurf 2: 
 
Ziffer I: 
 
§ 95bis Absatz 3 soll lauten: 
3 Als Chef der kantonalen Finanzkontrolle ist wählbar, wer über die Zulassung als 
Revisionsexperte oder –expertin nach Artikel 4 des Bundesgesetzes über die Zulassung und 
Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG) vom 

16. Dezember 20052) verfügt. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1) BGS 111.1. 
2) SR 221.302. 



  

 

 
Im Übrigen Zustimmung zum Antrag der Ratsleitung. 
 
 
Für die Redaktionskommission 
Präsidentin:  Aktuarin:  
Anna Rüefli Pascale von Roll 
 
 
Sprecher/in der Kommission: Anna Rüefli 
 


